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Text 

Einstellung 

§ 33. (1) Wenn in irgendeiner Lage des Verfahrens offenbar wird, dass der Revisionswerber klaglos 
gestellt wurde, ist die Revision nach Anhörung des Revisionswerbers in nichtöffentlicher Sitzung mit 
Beschluss als gegenstandslos geworden zu erklären und das Verfahren einzustellen. Dasselbe gilt, wenn 
die Revision zurückgezogen wurde. 

(2) Beruht die Revision auf einer Rechtsansicht, die der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes widerspricht, so kann der Berichter den Revisionswerber mit Zustimmung des 
Vorsitzenden unter Hinweis auf die einschlägigen Erkenntnisse oder Beschlüsse des 
Verwaltungsgerichtshofes und unter Setzung einer angemessenen Frist auffordern, die Revision durch 
Angabe der Gründe zu ergänzen, aus denen er die der bisherigen Rechtsprechung zugrunde liegende 
Rechtsansicht für unrichtig hält; die Versäumung dieser Frist gilt als Zurückziehung. 
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